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 VERMIETUNG Lichtmast 

 einfach – platzsparend – 5000m2 Reichweite 

 

 Wird auf Baustellen nachts gearbeitet, ist eine gute Beleuchtung ein zentraler Punkt. Ebenso bei diversen anderen Anlässen, 
 die bis in die späten Abend- oder frühen Morgenstunden dauern.  
 
 Unser leistungsfähiger Lichtmast beleuchtet 5000m2 und kann bei uns unkompliziert auf beliebige Dauer gemietet werden.  
 Den Lichtmast transportieren und montieren wir für Sie, egal ob bei Tag oder bei Nacht, Selbstabholung ist ebenfalls möglich.  
 
 Der Stamm des Lichtmasts lässt sich unkompliziert ausfahren, die LED’s können somit in einer Höhe von bis zu 6 Metern 
 platziert werden. Angetrieben wird der Lichtmast elektrisch oder mit Diesel. Fragen Sie uns an!  
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Eckdaten 

Bezeichnung Mietpreis Tag 
CHF 
Exkl. MWST 

Mietpreis Woche 
CHF 
Exkl. MWST 

Mietpreis Monat 
CHF 
Exkl. MWST 

Gewicht kg 

LED 5000m2 160.00 680.00 2’300.00 980 

Für Preise für Transport, Montage und Rücktransport senden Sie uns bitte Ihre unverbindliche Anfrage zu! 



Allgemeine Bedingungen  
Vermietung  R. Sigg AG 
 

Seite 1 von 2 
 

 1.  Allgemeines 
Die nachstehenden Bedingungen gelten für sämtliche Rechte und 
Pflichten der Parteien aus dem Mietvertrag. Abweichungen davon 
sind nur gültig, wenn sie zwischen den Vertragsparteien schriftlich 
vereinbart worden sind. 
 

2.  Mietobjekt 
a)  Umfang 
Der Vermieter überlässt dem Mieter die in den Lieferungsunterla-
gen näher bezeichneten Geräte samt Bedienungsanleitung zur Be-
nützung auf schweizerischem Zollgebiet.  
b)  Eigentum 
Das Mietobjekt samt Bestandteilen und Zubehör bleibt während der 
ganzen Mietdauer ausschliesslich Eigentum des Vermieters. Wird 
das Mietobjekt vom Mieter auf Grundstücke oder in Räume ver-
bracht, die Dritten gehören, so hat der Mieter diese Dritten unver-
züglich über das Eigentum des Vermieters am Mietobjekt zu unter-
richten. Bei Verschiebung des Mietobjektes von einem Bauobjekt 
zum anderen ist der Vermieter sofort schriftlich zu verständigen. 
c)  Verwendung 
Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Vermieters dürfen 
keine Änderungen (insbesondere zusätzliche Einbauten) am Miet-
objekt vorgenommen werden. Betriebs- und Wartungsvorschriften 
des Vermieters sowie Weisungen betr. sachgemässe Verwendung 
und zulässige Belastung sind strikte einzuhalten. Der Mieter ist 
nicht befugt, Dritten Rechte am Mietobjekt einzuräumen oder ihnen 
Rechte aus dem Mietvertrag abzutreten; insbesondere sind Unter-
miete oder Weiterverleihen des Mietobjektes untersagt (Ausnah-
men: Untermiete und Weiterverleih an Tochtergesellschaften sowie 
an Unternehmen, mit denen sich der Mieter im Rahmen eines inlän-
dischen Projekts in Arbeitsgemeinschaft befindet). In jedem Fall hat 
eine Anzeige an den Vermieter zu erfolgen. Das Mietobjekt darf 
nicht ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters ins Ausland ver-
bracht werden. 
  

3.  Mietzins 
a)  Grundlage 
Der Mietzins ist auch dann für die ganze Mietdauer geschuldet, 
wenn das Mietobjekt vor Ablauf der Mietdauer zurückgegeben wird. 
Im vereinbarten Mietzins sind die Transport-, Montage-, Demon-
tage- kosten nicht inbegriffen; diese werden zusätzlich berechnet.  
b)  Fälligkeit 
Der Mietzins ist, je nach Dauer des Mietvertrages und Vereinba-
rung der Parteien, ratenweise wöchentlich oder monatlich im Vo-
raus zu entrichten. Anderslautende Parteivereinbarungen für Miet-
verträge von kurzer Dauer bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die 
erste Mietzinsrate wird in einer durch die Parteien zu bestimmen-
den Höhe, zum Zeitpunkt der Versandbereitschaft des Mietobjekts, 
zur Zahlung fällig. Ist eine Maschine nicht betriebsbereit oder nicht 
vertragskonform aus Gründen, die der Vermieter zu vertreten hat, 
so ist der Mietzins erst dann zu leisten, wenn der Vermieter diese 
Mängel behoben hat. 
c)  Verzug 
Befindet sich der Mieter mit einer Zahlung im Rückstand, und 
kommt er der Aufforderung des Vermieters, innerhalb der Frist von 
10 Tage den rückständigen Mietzins zu bezahlen nicht nach, so 
wird der Mietvertrag mit Ablauf dieser Frist aufgelöst. Spricht der 
Vermieter den Rücktritt vom Vertrag aus, so hat der Mieter das Mie-
tobjekt unverzüglich dem Vermieter zurückzusenden, wobei die 
Transport- und Versicherungskosten für die Rücksendung sowie 
allfällige weitere damit verbundene Spesen zu Lasten des Mieters 
gehen. Der Mieter bleibt zur Bezahlung des Mietzinses bis zum 
Ende der vereinbarten Mietdauer verpflichtet; der Vermieter muss 
sich jedoch anrechnen lassen, was er durch anderweitige Verwen-
dung des Mietobjektes während der Mietdauer erlangt. 
  

4.  Mietbeginn 
a)  Zeitpunkt 
Die Miete beginnt mit dem Tag der Versandbereitschaft beim Ver-
mieter bzw. der Abholung des Mietobjektes durch den Mieter. 
Der Vermieter hat das Mietobjekt zum vereinbarten Zeitpunkt auf 
dem vorgesehenen Beförderungsweg zu versenden bzw. zur Abho-
lung durch den Mieter bereitzuhalten. Der Mieter ist von der Ver-
sandbereitschaft unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
b)  Gefahrenübergang 
Die Gefahr geht auf den Mieter über, sobald die Sendung transport-
verladen ab Lager des Vermieters dem Frachtführer, Spediteur o-
der Mieter zur Verfügung gestellt wird. Letztere sind verpflichtet, 
den Transportverlad des Mietobjekts zum Zeitpunkt der Übernahme 
zu prüfen und allfällige Unzulänglichkeiten unverzüglich zu behe-
ben. Ab dem Zeitpunkt dieser Überprüfung stellt der Mieter den 

Vermieter von jeglicher Verantwortung frei, die sich aus oder im Zu-
sammenhang mit dem Verlad des Mietobjektes ergeben könnte. 
 

5.  Pflichten des Vermieters 
a)  Haftung 
Der Vermieter hat das Mietobjekt in der Beschaffenheit und Leis-
tungsfähigkeit zu übergeben, wie sie im Mietvertrag festgelegt wur-
den. Mängel in der vertragsgemässen Gebrauchsbereitschaft bei 
der Auslieferung des Mietobjektes hat der Vermieter so rasch wie 
möglich auf seine Kosten zu beheben. Gelingt es dem Vermieter 
nicht, die vertragsgemässe Gebrauchsbereitschaft des Mietobjek-
tes trotz entsprechender schriftlicher Mängelrüge des Mieters innert 
nützlicher Frist herbeizuführen oder aber gleichwertigen Ersatz zu 
liefern, so ist der Mieter berechtigt, vom Mietvertrag zurückzutreten. 
Treten am Mietobjekt während der Mietdauer vom Vermieter zu 
vertretende Mängel auf, welche dessen vertragsgemässen Ge-
brauch beeinträchtigen oder verunmöglichen, so ist der Vermieter 
nach entsprechender schriftlicher Anzeige des Mieters verpflichtet, 
die gemeinsam festgestellten Mängel weder innert nützlicher Frist 
auf seine Kosten zu beheben oder aber gleichwertigen Ersatz zu 
leisten. Kommt der Vermieter dieser Pflicht nicht nach, so ist der 
Mieter berechtigt, im Falle der Unmöglichkeit der weiteren Benüt-
zung des Mietobjektes vom Mietvertrag zurückzutreten und im Falle 
einer längeren Beeinträchtigung im vertragsgemässen Gebrauch 
des Mietobjektes für die Dauer der Beeinträchtigung einen ange-
messenen Abzug vom Mietzins zu tätigen. Die Haftung des Vermie-
ters aus dem Mietvertrag ist vorstehend abschliessend geregelt. 
Die Geltendmachung von irgendwelchen anderen, mittelbaren oder 
unmittelbaren Schäden wie namentlich Nutzungsverluste, entgan-
gener Gewinn, Verlust von Aufträgen, Konventionalstrafen / Pöna-
len und dergleichen ist ausgeschlossen. 
b)  Regress 
Wird der Vermieter von einem Dritten aus einem Schadenereignis 
in Anspruch genommen und liegt solidarische Haftung vor, so kann 
er für sämtliche Anforderungen auf den Mieter Regress nehmen, 
sofern ihn persönlich nachweislich kein grobes Verschulden trifft. 
  

6.  Pflichten des Mieters 
a)  Prüfungspflicht 
Der Mieter hat das Mietobjekt sofort nach Erhalt zu prüfen und all-
fällige Mängel dem Vermieter unverzüglich zu melden. Die Rüge 
von Mängeln, die keinen Betriebsunterbruch zur Folge haben, ent-
heben den Mieter nicht von der Pflicht zur termingerechten Bezah-
lung des Mietzinses. 
b)  Betriebssicherheit des Mietobjekts 
Der Mieter ist gegenüber seinen Arbeitnehmern für den betriebssi-
cheren Zustand des Mietobjektes direkt verantwortlich.  
c)  Unterhalts- und Meldepflicht 
Der Mieter hat das Mietobjekt mit aller Sorgfalt zu behandeln, es 
unter Beachtung der vom Vermieter erlassenen Betriebsvorschrif-
ten und Weisungen sachgemäss zu verwenden, zu bedienen und 
zu warten. Der Mieter ist verpflichtet und dafür verantwortlich, dass 
der Betreiber des Gerätes instruiert ist. Nur instruierte Personen 
dürfen das Gerät benutzen. Die 1. Instruktion ist im Mietpreis inbe-
griffen; sie erfolgt bei Montage oder Übergabe. Funktioniert das 
Mietobjekt nach Ansicht des Mieters nicht ordnungsgemäss, hat er 
den Vermieter sofort zu benachrichtigen. Die Benützung des Miet-
objektes ist durch den Mieter so lange einzustellen, bis die Störung 
durch den Vermieter überprüft und gegebenenfalls die notwendige 
Reparatur vorgenommen ist. Der schuldige Teil trägt die Kosten für 
die Instandstellung und die Mietkosten während des Unterbruchs. 
d)  Untersuchung des Mietobjektes 
Der Vermieter ist berechtigt, das Mietobjekt jederzeit nach vorheri-
ger Vereinbarung mit dem Mieter auf seinen Zustand zu untersu-
chen oder untersuchen zu lassen. Weisungen des Vermieters oder 
seiner Organe für Bedienung, Überwachung, Unterhalt und War-
tung des Mietobjektes hat der Mieter strikte zu befolgen. 
e)  Reparaturen 
Während der Mietdauer notwendig werdende Reparaturen hat der 
Mieter unverzüglich durch den Vermieter vornehmen zu lassen. Nur 
mit dessen schriftlicher Zustimmung darf der Mieter Reparaturen 
selbst vornehmen oder durch einen Dritten ausführen lassen, an-
sonsten er die Kosten und die Verantwortung selbst zu tragen hat. 
Überdies haftet er für sämtliche direkten oder indirekten Schäden 
aus unsachgemässer Reparaturarbeit. Die erforderlichen Ersatz-
teile sind in jedem Fall beim Vermieter anzufordern. 
f)  Kosten 
Reparaturen, hervorgerufen durch Gewalt, Unfallschäden, unsach-
gemässe Bedienung und Wartung, hat der Mieter zu tragen, sofern 
es sich nicht um Kosten für die Behebung eines vom Vermieter zu 
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vertretenen Mangels handelt, der vom Mieter rechtzeitig und ord-
nungsgemäss gerügt worden ist. Die durch normalen Betrieb und 
Abnützung des Mietobjektes bewirkten Reparaturen und Revisio-
nen sowie die durch vertragsgemässen Gebrauch entstandene 
Wertverminderung gehen zu Lasten des Vermieters. 
g)  Haftung des Mieters für das Mietobjekt 
Der Mieter haftet vom Zeitpunkt des Gefahrenübergangs bis zum 
Eintreffen des Mietobjektes beim Vermieter oder dem von ihm be-
zeichneten Ort anlässlich der Rückgabe für jeden Verlust und/oder 
jede Beschädigung des Mietobjektes und die im Zusammenhang 
damit stehenden Kosten ohne Rücksicht darauf, ob sie durch sein 
Verschulden oder das seiner Hilfspersonen, durch Verschulden 
Dritter, durch Zufall oder höhere Gewalt verursacht wurde. 
  

7.  Versicherung 
Der Mieter ist mit Wirkung ab Gefahrenübergang gemäss Art. 4 lit 
b) der vorliegenden Mietbedingungen und bis und mit Rückgabe 
des Mietobjektes gemäss Art. 10 lit c) der vorliegenden Mietbedin-
gungen für alle sich am oder aus dem Mietobjekt auf Grund von Ri-
siken wie Diebstahl, Feuer, Explosion (inkl. Motorenexplosion), 
Vandalismus, Elementareinwirkungen, Einwirkungen beim Trans-
port, Maschinenbruch, Montage und Demontage usw. ergebenden 
Schäden verantwortlich. Diese Risiken werden durch den Vermieter 
versichert, der Mieter haftet jedoch bei einem Schadenfall mit ei-
nem Selbstbehalt von CHF 1'000.00.  
  

8. Beendigung der Miete 
a)  Kündigung 
Ist keine feste Dauer der Miete vereinbart worden, so ist jede Partei 
berechtigt, das Mietverhältnis unter Beachtung der Kündigungsfrist 
von 10 Arbeitstagen aufzulösen. 
b)  ausserordentliche Kündigung 
Der Vermieter kann mit sofortiger Wirkung ohne vorherige Mah-
nung oder Fristensetzung durch ausserordentliche Kündigung den 
Mietvertrag auflösen, wenn 
– dem Mietobjekt wegen übermässiger Beanspruchung oder man-
gelhaftem Unterhalt Gefahr droht und der Mieter trotz Aufforderung 
des Vermieters innert angemessener Frist keine Abhilfe schafft, 
– das Mietobjekt ohne vorgängige Genehmigung durch den Ver-
mieter untervermietet wird, 
– Dritten andere Rechte daran eingeräumt oder ihnen Rechte aus 
dem Mietvertrag abgetreten werden, 
– bei Zahlungsverzug, 
– Verletzungen anderer vertraglicher Abmachungen vorliegen. 
Verletzt der Mieter andere vertragliche Verpflichtungen, kann der 
Vermieter vorzeitig vom Vertrag zurücktreten, wenn der Mieter trotz 
schriftlicher Mahnung sich Pflichtverletzungen zuschulden kommen 
lässt. Beendet der Vermieter den Vertrag durch ausserordentliche 
Kündigung, kann er das Mietobjekt auf Kosten des Mieters zurück-
nehmen. Der Mieter bleibt überdies zur Leistung von Schadener-
satz verpflichtet. 
c)  Rückgabe des Mietobjektes 
Der Mieter hat das gleiche vom Vermieter erhaltene Mietobjekt in 
gereinigtem und gebrauchsfähigem Zustand ans Domizil des Ver-
mieters oder an einen anderen von diesem bezeichneten, nicht wei-
ter entfernten Ort zurückzuliefern. Der Mieter hat die Rücksendung 
vorher dem Vermieter anzuzeigen. Entspricht das Mietobjekt bei 
Rückgabe diesen Anforderungen nicht oder weist es andere Män-
gel auf, wird die Miete verlängert bis die Gebrauchsfähigkeit bzw. 
Betriebsbereitschaft wiederhergestellt oder die Mängel behoben 
sind. Bei Rückgabe wird zwischen den beiden Vertragspartnern ein 
Übernahme-Protokoll erstellt. Allfällig erforderliche Instandstel-
lungsarbeiten erfolgen auf Kosten des Mieters. Dem Vermieter 
bleibt die Geltendmachung weiterer Schadenersatzansprüche vor-
behalten. Der Vermieter hat das Mietobjekt nach Erhalt sofort zu 
prüfen und allfällige Mängel dem Mieter unverzüglich schriftlich mit-
zuteilen. Für die Mängelrüge gilt Art. 7 hiervor sinngemäss. Der 
Mieter haftet für das Mietobjekt bis zum Zeitpunkt, in dem dieses 
beim Vermieter eintrifft. 
  

9.  Fracht- und Verladekosten 
Die Frachtkosten für den Versand des Mietobjektes bei Beginn der 
Miete wie auch bei der Rücksendung nach deren Beendigung hat 
der Mieter zu tragen, ebenso die Kosten für Ab- und Aufladung am 
vertraglich vereinbarten Einsatzort.  
  

10.  Anwendbares Recht 
Die abgeschlossenen Verträge unterstehen dem schweizerischen 
Recht. 
  

11.  Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Für sämtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag gilt als Erfül-
lungsort Fahrwangen AG. Gerichtsstand für die Beurteilung von 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Fahrwangen AG. 
 
 
 
 
Der Mieter erklärt, diese Bedingungen gelesen und akzeptiert zu 
haben. 
 
 
 
 
 
 
 .......................................... , den  .....................................  
 (Ort, Datum) 
 
 
 
 
 
 
 
 .........................................................................................  
 (Name in Druckbuchstaben, Unterschrift) 
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